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Niederschrift 
öffentlichen/ nichtöffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung 

Holthusen 
 

(vorbehaltlich der Genehmigung, Ergänzung bzw. Korrektur in der nächsten Sitzung) 
 

 Sitzungstermin: Dienstag, 01.02.2000 
 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
 Sitzungsende: 22:00 Uhr 
 Ort, Raum: Kindertagesstätte 

Anwesend sind: 
Frau Kerstin Andragk  
Frau Christel Deichmann  
Herr Harald Groth  
Herr Kurt Hahn  
Herr Günther Jessel  
Herr Dieter Krafft  
Frau Bärbel Petznick  
Herr Hans-Jürgen Porath  
Herr Hans-Jürgen Witt  

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung 
2 Verabschiedung des Gemeindearbeiters Herrn Alfred Lemcke 
3 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 13.12.1999 
4 Einwohnerfragestunde gemäß § 17 Abs. 1 KV M-V 
5 Informationen der Bürgermeisterin 
6 Schöffenwahl 2000 Aufstellung der Vorschlagsliste 

Vorlage: 2000/HOL/006 
7 Benutzungs -  und Gebührensatzung für die Kinderbetreuungseinrichtung der Gemeinde 

Holthusen 
Vorlage: 2000/HOL/002 

8 Außenbereichssatzung für den Ortsteil Sandkrug der Gemeinde Bandenitz 
Vorlage: 2000/HOL/001 

9 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Dümmer "Camping- und 
Wochenendplatz" 
Vorlage: 2000/HOL/003 

10 Nachwahl eines sachkundigen Einwohners in den Ausschuß Schule, Soziales,  Jugend, 
Kultur und Sport 
Vorlage: 2000/HOL/004 

 

Protokoll: 
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Öffentlicher Teil 

zu 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung 
 Wortprotokoll: 

Die Bürgermeisterin eröffnet die Sitzung und stellt mit 9 Gemeindevertretern die 
Beschlußfähigkeit fest.  
Die Tagesordnung wird bestätigt .  
 

  
  
zu 2 Verabschiedung des Gemeindearbeiters Herrn Alfred Lemcke 
 Wortprotokoll: 

Der langjährig beschäftigte Gemeindearbeiter Herr  Alfred Lemke geht in den Ruhestand.  
Die Gemeindevertretung spricht Herrn Alfred Lemke für die geleistete Arbeit, zum Wohle 
der Gemeinde Holthusen, Dank und Anerkennung aus.  
 

  
  
zu 3 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 13.12.1999 
 Wortprotokoll: 

Die Sitzungsniederschrift vom 13.12.1999 wird einstimmig bestätigt . 
 

  
  
zu 4 Einwohnerfragestunde gemäß § 17 Abs. 1 KV M-V 
 Wortprotokoll: 

Herr Draht spricht das Problem mit dem Papiercontainer  in Holthusen an - meistens ist der 
Container voll, vieles wird einfach daneben gelegt. 
Dadurch entsteht ringsum große Unordnung 
Viele Gewerbetreibenden  bringen  Pappe und Papier in diese Container,das soll eigentlich 
nicht sein . 
Das ist auch ein Grund weshalb diese immer überfüllt sind .  
 
 
Straßenbau - ab Ortsgrenze Lehmkuhlen  25.04.2000 Beginn der Baumaßnahme 
 
Zaun Feuerwehhrgelände  - wird wieder zugemacht . 
 

  
  
zu 5 Informationen der Bürgermeisterin 
 Stichwortprotokoll: 

 5.1.Straßenausbau  K 62 in der Ortslage Holthusen  
Straßenbau muß  unter Vollsperrung erfolgen. 
 1.Bauabschnitt : vom Bauanfang (Ortseingang Lehmkuhlen) bis 1.                
Einmündung  Ahornweg 
  2. Bauabschnitt : von 1. Einmündung Ahornweg bis Bauende (Dorfteich Holthusen )  
    
Es wird kurzfristig zu  Erschwernissen für die Anwohner kommen .  
 
Parken der Fahrzeuge ( Fa. Mehlhorn)   - wird Herr Witt absprechen 
 
 
Beginn 25.04.2000 mit dem Bau Straße 
 
Fertigstellung 15.Okt. 2000 geplant  -  Ausschreibung noch nicht durch  
 
Es wird Probleme geben mit dem Schülerverkehr 
 (Amt muß sich darum kümmern) 
 
Gemeindeversammlung für betreffende Anwohner durchführen ?  
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Die Gemeindevertreter sind nach Diskussion nicht dafür, da die erste Versammlung nur 
mangelhaft besucht wurde. 
Telefonkabel und Starkstrorm soll nach Auskunft der Kreisverwaltung noch umverlegt  
werden . 
 
 
5.2. Mitteilung des Landkreises Ludwigslust - Haushaltsatzung 2000 der        Gemeinde 
Holthusen ist genehmigt . 
 
5.3. Kreditübersicht Gemeinde Holthusen  
 
5.4. Aktualisierung Vergnügungssteuersatzung wird ausgesetzt auf              Empfehlung des 
Hauptamtes . 
 
5.5. Aufruf zum 4. Landeswettbewerb  - "Unser Dorf soll schöner werden" 
      Eventuell für nächstes Jahr - dann bessere Ausgangkarten  
 
5.6. Angebot Friedrich Ebert Stiftung - Kurzlehrgang für        Bauausschußvorsitzende  
    Baurecht  17.03. und 18.03.2000 
 
    (Interessenten bitte melden ) 
 
 
5.7. Gärten in der Dorfstraße 2,4,6, Holthusen  - Klärung Pachtverträge 
       Versammlung mit Interessenten  am 08.02.2000  18.30 Uhr 
       z.Z. keine vertraglichen Regelungen , deshalb gemeinsame Beratung 
 

  
  
zu 6 Schöffenwahl 2000 Aufstellung der Vorschlagsliste 

Vorlage: 2000/HOL/006 
  
 Sach- und Rechtslage: 

Gemäß § 36 Abs. 1 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) muß jede Gemeinde alle 4 Jahre 
eine Vorschlagsliste für die Schöffenwahl erstellen. Dazu wurde vom Präsidenten des 
Landgerichts Schwerin die erforderliche Anzahl der Haupt - und Hilfsschöffen für die 
Amtsgerichte Hagenow  
und Ludwigslust bestimmt. Die Gemeinde Holthusen hat nach diesem Erlaß  1 Vorschlag zu 
unterbreiten. 
 
Es liegen zwei Bewerbungen vor : 
 
   Frau Ilse Groth , Schmiedestr.  7 , 19075 Holthusen 
   Frau Angela Sonntag, Zum Triermoor 20 , 19075      
  Holthusen 
 
 
 Abstimmung  : 6 - Ja  Stimmen für  Frau Groth 
            2 - Ja   Stimmen für Frau Sonntag  
 
Beschlußvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Holthusen beschließt als Vorschlag für die Schöffenwahl  
 
    Frau Ilse Groth 
 
 
Bemerkung:  
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg - Vorpommern war 
Herr Harald Groth von der Beratung und Beschlußfassung ausgeschlossen .  
 



  Ausdruck vom: 06.08.2018 
  Seite: 4/6 

 

 
 
 

  
zu 7 Benutzungs -  und Gebührensatzung für die Kinderbetreuungseinrichtung der 

Gemeinde Holthusen 
Vorlage: 2000/HOL/002 

 Wortprotokoll: 
 
 

 Sach- und Rechtslage: 
Im § 16 (1) des Kita Gesetzes Mecklenburg - Vorpommern vom 11.12.1995 ist geregelt, 
dass per Rechtsordnung die Regelkosten jährlich neu angepaßt werden. 
In der Landesverordnung über die Höhe der durchschnittlichen Betriebskosten 
(Regelkosten) 
vom 16.11.1999 werden in § 8 die Regelkosten festgesetzt und in § 10 die Beteiligung der  
Personenberechtigten an den Regelkosten.  
Auf dieser Grundlage ist die "Gebühr für die Betreuung" in der Satzung für die Kita 
anzupassen. 
Aus Praktikabilitätsgründen ist es ratsam die inzwischen mehrfache Satzungsänderung und  
damit erschwerten Handhabung neu zu verfassen. 
Die Ermächtigung zur Neufassung wurde in der 4. Änderung unter Artikel 2 vom 15.01.1999 
gegeben.  
 
Beschluß: 
Die Gemeindevertretung stimmt der Benutzungs- und Gebührensatzung der 
Kinderbetreuungseinrichtung der Gemeinde Holthusen zu . 
 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 9 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 9 
Davon stimmberechtigt:    9 
Ja-Stimmen:     8 
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltungen:    1 
Ungültige Stimmen    0 
 
 

  
zu 8 Außenbereichssatzung für den Ortsteil Sandkrug der Gemeinde Bandenitz 

Vorlage: 2000/HOL/001 
  

 
  

Sach- und Rechtslage: 
Die Gemeinde Bandenitz grenzt an die Gemeinden Warsow, Holthusen und Schossin des 
Amtes Stralendorf, aus diesem Grund ist die Bauleitplanung entsprechend § 25 (6) Bau GB 
aufeinander abzustimmen. 
Mit Antrag vom 27.12.1999 ( Eingang 04.01.2000 ) liegt der Entwurf der im Betreff 
genannten Satzung vor.  
Die Satzung sieht eine Erweiterung des Ortsteiles in Richtung Warsow vor, die für die 
Gemeinde Holthusen  aus der Sicht der Amtsverwaltung Stralendorf unbedenklich scheint . 
 
Beschlußvorschlag: 
Gegen den Entwurf der Außenbereichssatzung für den Ortsteil Sandkrug der Gemeinde 
Bandenitz gibt es weder Hinweise, Anregungen oder Bedenken . 
 
Bemerkung : 
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Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg - Vorpommern 
waren keine/ folgende Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und 
Abstimmungausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 9 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 9 
Davon stimmberechtigt:    9 
Ja-Stimmen:     9 
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltungen:    0  
Ungültige Stimmen    0 
 
 
 
 

  
zu 9 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Dümmer "Camping- und 

Wochenendplatz" 
Vorlage: 2000/HOL/003 

  
 Sach- und Rechtslage: 

Die Gemeinde Dümmer hat am 10.01.2000 den Entwurf der o. g. Satzung beschlossen und 
zur öffentlichen Auslegung bestimmt, die in der Zeit vom 28.01. - 28.02.2000 stattfindet. Auf 
Grund der Bedeutung des Vorhabens wird es im Rahmen der TÖB-Beteiligung nach § 2 (2) 
BauGB allen Gemeinden des Amtes Stralendorf vorgestellt. Der ehemalige Zeltplatz 
Dümmer soll in einen Dauercampingplatz mit Sicherung der Zugängigkeit der Badestelle für 
alle Bürger umgewandelt werden. Desweiteren ist ein öffentlicher Weg für Wanderer und 
Spaziergänger am See entlang (im Bereich des Platzes) gesichert. Begründung und 
Satzungsentwurf liegen der Gemeindevertretung 1-fach vor. 
 
Beschluß: 
Gegen den Entwurf des B-Planes Nr. 4 der Gemeinde Dümmer "Camping- und 
Wochenendplatz" gibt es weder Hinweise, Anregungen und Bedenken. 
 
Bemerkung: 
Gemäß § 24 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind keine 
Mitglieder von der Beratung und Beschlussfassung ausgenommen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 9 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 9 
Davon stimmberechtigt:    9  
Ja-Stimmen:     6 
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltungen:    3 
Ungültige  Stimmen           0                                      
       
 
 

  
zu 10 Nachwahl eines sachkundigen Einwohners in den Ausschuß Schule, Soziales,  

Jugend, Kultur und Sport 
Vorlage: 2000/HOL/004 

  
  

Sach- und Rechtslage: 
In der konstituierenden Sitzung  der Gemeindevertretung Holthusen am 13.07.1999 
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wurde Frau Sheila Friedrich als sachkundige Einwohnerin  in den Ausschuß  für Schule , 
Soziales, Jugend , Kultur und Sport gewählt.  
Frau Friedrich ist  aus persönlichen Gründen ausgeschieden . 
Lt. Hauptssatzung der Gemeinde Holthusen  setzt der Ausschuß aus 3 Gemeindevertretern  
und zwei sachkundigen Einwohnern zusammen . 
Deshalb ist eine Nachwahl erforderlich . 
 
Vorschlag zur Wahl  einen sachkundigen Bürger in den  o.g. Ausschuß 
 
 Frau Anette König  
 
Beschluß 
 
Die Gemeindevertretung wählt  als sachkundigen Einwohner 
 
   Frau Anette König 
 
 
in den Ausschuß für Schule , Soziales ,Jugend , Kultur und Sport . 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 9 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 9 
Davon stimmberechtigt:    9 
Ja-Stimmen:     9  
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltungen:    0  
Ungültige  Stimmen    0 
 

  
 
________________________________________________________________________________ 
Genehmigt und wie folgt unterschrieben: 
 
 
Vorsitzender 
 
 
 
Schriftführer 
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